
Satzung

§ 1 Name
Der Fanclub führt den Namen „OFC Opas Fan Club / Opas Reisetagebuch“ 

§ 2 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Fanclubzweck
Der Fanclub bezweckt die Erhaltung und die Förderung von Aktivitäten rund um Heim- und 
Auswärtsspiele von Hertha BSC. Dabei wird die Vereinbarung als Offizieller Fanclub bei Hertha 
BSC in vollem Umfang anerkannt.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen werden, die ihre Bereitschaft zur 
Unterstützung der Vereinsarbeit erklären und die Satzung anerkennen. 

(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung steht dem 
Bewerber oder der Bewerberin die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich 
binnen einem Monat an den Vorstand zu richten ist.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss.

(4) Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum 
Quartalsende gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

(5) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere

    ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten,
    die Verletzung satzungsgemäßer Pflichten,
    Beitragsrückstände von mindestens einem halben Jahr. 

(6) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Ausschluss erfolgt unter Berücksichtigung 
einer Stellungnahme des Mitglieds, zu der dieses eine vierwöchige Frist erhält. Gegen den 
Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung offen, die schriftlich 
binnen einem Monat an den Vorstand zu richten ist. Bis zu seiner Entscheidung ruht die 
Mitgliedschaft.

(7) Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rede- und Antragsrecht, Stimmrecht sowie 
aktives und passives Wahlrecht. 

§ 5 Fördermitglieder
(1) Fördermitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.

Für den Erwerb der Fördermitgliedschaft gilt § 4 (1) - (6) entsprechend.

(2) Fördermitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rederecht, aber kein Antragsrecht, kein
Stimmrecht und kein aktives und passives Wahlrecht.

§ 6 Vorstand
(1) Der Vorstand muss aus Fanclubmitgliedern bestehen. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem 
Fanclub aus, so erlischt automatisch dessen Organstellung. Seine Position wird dann mit dem 
Stellvertreter besetzt. 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden. 

(2) Sämtliche Vorstandsmitglieder üben Ihre Ämter ohne Vergütung aus. Eine 



Aufwandsentschädigung oder Kostenerstattung ist möglich. Der Vorstand ist von den 
Beschränkungen des §181 BGB befreit. 

(3) Der Vorstand wird in der ordentlichen Mitgliederversammlung entlastet.

§ 6 Geschäftsbereich und Wahl des Vorstandes
(1) Der Vorstand vertritt den Fanclub in allen gerichtlichen und außergerichtlichen 
Angelegenheiten. Die Mitglieder des Vorstandes haben Alleinvertretungsrecht.

(2) Der Vorstand wird in der jährlich stattfindenden ordentlichen Mitgliederversammlung auf die 
Dauer des Fanclubjahres gewählt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus seinem Amt aus, so 
ist, soweit keine ordentliche Mitgliederversammlung in dem Zeitraum stattfindet, in den folgenden 6
Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Dort wird ein Ersatzmitglied 
gewählt.

(3) Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Fanclub nur mit Beschränkung auf das 
Fanclubvermögen eingehen. Seine Vollmacht ist insoweit begrenzt.

§ 7 Beiträge
(1) Der Verein kann Beiträge erheben.

(2) Höhe und Fälligkeit der Beiträge werden von der Mitgliederversammlung in der Finanzordnung 
festgelegt, die der Vorstand der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorlegt.

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind

    die Mitgliederversammlung,
    der Vorstand. 

§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand ist zur 
Einberufung einer Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn es das Vereinsinteresse erfordert 
oder wenn es von mindestens einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe 
des Zweckes verlangt wird.

(2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere

 Wahl und Abwahl des Vorstandes,
 Wahl eines Kassenprüfers oder einer Kassenprüferin,
 Wahl eines Versammlungsleiters oder einer Versammlungsleiterin,
 Wahl eines Protokollführers oder einer Protokollführerin,
 Beschlussfassung über die Geschäfts- und die Finanzordnung des Vereins einschließlich

der Grundsätze über die Erstattung von Aufwendungen (Reisekosten),
 Entlastung des Vorstandes,
 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich des Vereinszwecks und

des Programms,
 Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt den 
Mitgliedern als zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift bzw. 
E-Mail-Adresse gerichtet war. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder 
beschlussfähig.



(5) Über Anträge auf Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung einschließlich der 
Änderung des Vereinszwecks und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht 
bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen waren, können erst auf der 
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Die Abwahl des Vorstandes, Satzungsänderungen einschließlich der 
Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins können nur mit Zweidrittelmehrheit 
beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Protokollführer oder  von der Protokollführerin zu unterzeichnen ist.

§ 10 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus aus dem Vorsitzenden. 

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeweils zwei seiner Mitglieder 
sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 
Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.

(4) Die Beschlüsse des Vorstands werden protokolliert und das Protokoll wird von einem 
Vorstandsmitglied unterzeichnet.

(5) Der Vorstand wird auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der 
Vorstand bleibt solange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, besteht der Vorstand bis zur Neuwahl des 
Vorstands aus den restlichen Personen. Scheiden alle Mitglieder des Vorstands aus, vertritt das 
lebensälteste stimmberechtigte Mitglied den Verein bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. 

(7) Vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszeit nur durch die Wahl eines neuen 
Vorstandsmitglieds abgewählt werden.

(8) Über personelle Veränderungen im Vorstand sollen die Mitglieder schnell unterrichtet werden.

(9) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden oder 
wohlfahrtspflegerischen Dachorganisationen aus formalen Gründen verlangt werden, kann der 
Vorstand von sich aus vornehmen.

(10) Das nähere regelt eine Geschäftsordnung. 


